
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1984/11/16 82/17/0040
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1984

Index

Fremdenverkehrsbeiträge

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs2

Rechtssatz

Die Rechtsauskunft eines Organwalters vermag auf die Beurteilung der Schuldfrage dahin Einfluss auszuüben, dass der

Auskunftsempfänger hinsichtlich der Rechtmäßigkeit seines Verhaltens in einen schuldausschließenden Irrtum geführt

wird.
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